
Zeitschrift der 
Ärzte- und Psychotherapeutengenossenschaft DOXS eG

Das DOXS-Magazin, die Zeitschrift der Ärzte- und Psychotherapeutengenossen-
schaft DOXS eG, wendet sich an niedergelassene Haus- und Fachärzte in Nordhes-
sen und Südniedersachsen. Neue Entwicklungen in Gesundheitspolitik, Medizin 
und Wissenschaft finden im Magazin ebenso Platz wie die regionale Gesundheits-
versorgung und aktuelle Initiativen oder Serviceleistungen der DOXS eG für Mit-
glieder und Praxisteams. Auch juristische und betriebswirtschaftliche Themen greift 
die Zeitschrift auf. 

Die Zeitschrift erscheint viermal im Jahr in einer Auflage von 2.500 Exemplaren 
und mit einem Umfang von 28-40 Seiten. Sie wird gezielt (ohne Streuverluste) 
an niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten versandt und geht darüber hi-
naus regionalen und überregionalen Dialogpartnern der DOXS eG zu (Vertreter von 
Krankenkassen, Pharma-Unternehmen, Krankenhäusern, politisch Verantwortliche). 
Das Magazin kann auch im Internet unter www.doxs.de heruntergeladen werden.

Der Herausgeber

Die dezentrale wohnortnahe Gesundheitsversorgung aktiv mit zu gestalten und zu 
verbessern, die freiberufliche und wirtschaftliche Existenz niedergelassener Ärzte 
und Psychotherapeuten zu stärken – und sich dabei konsequent an den Interessen 
der Patienten zu orientieren, das sind zentrale Ziele der DOXS eG. Die im Novem-
ber 2007 gegründete Genossenschaft hat 330 Mitglieder (Stand Dezember 2011). 

Die DOXS eG
•	 organisiert und veranstaltet in der DOXS Akademie zertifizierte Fortbildungen 

für Ärzte und Praxispersonal;
•	 bietet über das Tochterunternehmen DOXS Medizintechnik GmbH günstige 

Einkaufsmöglichkeiten;
•	 handelt für ihre Mitglieder Verträge zur „Integrierten Versorgung“ aus;
•	 fördert die fachübergreifende Kooperation von Ärzten untereinander;
•	 erarbeitet Behandlungspfade;
•	 baut für ihre Mitglieder eine IT-Infrastruktur auf;
•	 realisiert Qualitätsmanagementverfahren;
•	 berät ihre Mitglieder betriebswirtschaftlich;
•	 verhandelt Rahmenverträge zum günstigen Bezug von Waren und 

Dienstleistungen;
•	 bietet über Kooperationspartner Dienstleistungen an, mit denen die Kosten in 

der Arztpraxis gesenkt und die Ertragskraft gesteigert werden können;
•	 beteiligt sich an Modellprojekten und Wettbewerben.
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Die Wunschverordnung:
AMNOG und die Mehrkostenregelung
Die Krankenkassen sind durch das Arzneimittel-Neuordnungsgesetz (AMNOG) seit 
dem 1. Januar 2011 verpflichtet, den Patienten einen Teil der Kosten für Original-
Präparate zu erstatten, wenn diese sich gegen das verordnete Generikum entschei-
den. Das „(nec) aut idem“-Kreuz ist die Rettung. Wie das? Licht ins Dunkel bringen 
die Apothekerin Anja Claus und die Hausärzte und DOXS-Aufsichtsratsmitglieder 
Christoph Claus und Klaus-Günther Meyer.

Sie allen kennen das: In der täglichen Praxis fehlt oft die Zeit, den Patienten zu erklären, warum ein 

preiswerteres, wirkstoffgleiches Medikament ebenso wertvoll und wirksam ist wie das Originalpräpa-

rat. Bis zum Jahreswechsel gab es für diese Patienten keine Möglichkeit, durch eine Zuzahlung an das 

Originalpräparat zu kommen. In seiner unermesslichen Weisheit hat der Gesetzgeber nun mit der 

„Mehrkostenregelung“ des AMNOG diese Lücke geschlossen und ermöglicht damit ein Umgehen 

der bei Ärzten und Apothekern ohnehin nicht beliebten Rabattverträge der gesetzlichen Krankenver-

sicherungen mit den Arzneimittelherstellern.

Probleme in der Praxis

Bislang haben nur wenige Patienten diese Möglichkeit nachgefragt, aber schon jetzt zeigt sich, dass 

man eine Regelung geschaffen hat, die den Vertragsärzten zeitaufwendige Probleme bereitet und die 

Lagerhaltung der Apotheker erschwert. Zunächst einmal muss auch der Apotheker den Patienten 

zeitaufwendig über den Vorgang beraten, wobei völlig unklar bleibt, welchen Betrag der Versicherte 

zurückerstattet bekommt. Es folgt ein relativ aufwendiger Verwaltungs- und Dokumentationsvor-

gang. Die Versicherten zahlen in der Apotheke den vollen Arzneimittelabgabepreis nach Arzneimit-

telpreisverordnung. Auf dem Rezept wird die Pharmazentralnummer (PZN) des abgegebenen 

(Wunsch-)Arzneimittels sowie ein Sonderkennzeichen und der Taxbetrag 0,00 angegeben. Das Ori-

ginalverordnungsblatt wird dem Rechenzentrum eingereicht. Der Patient erhält eine Kopie der Ver-

ordnung und einen Kassenbeleg. Ist der Patient über diese Vorgehensweise informiert, nimmt er 

meist Abstand von der Umsetzung.

Auswirkungen für die Patienten

Die Patienten zahlen in der Apotheke den Apothekenverkaufspreis (Listenpreis) des gewählten Arz-

neimittels in bar, reichen dann die Rezeptkopie und den Kassenbeleg, aus dem das abgegebene 

Arzneimittel, die PZN, der Apothekenverkaufspreis und der Name des Patienten hervorgeht, bei ihrer 

Krankenkasse zur Kostenerstattung ein. Egal, wie hoch der Listenpreis des gewählten Arzneimittels 

ist: Erstattet wird der Listenpreis des günstigsten substituierbaren, wirkstoffgleichen Arzneimittels, 

maximal bis zum geltenden Festbetrag, abzüglich der Zuzahlungen; falls dieses nicht zuzahlungsfrei 

ist. Abgezogen wird außerdem der Apothekenzwangsrabatt, eine Pauschale für entgangene Herstel-

lerrabatte (deren tatsächlichen Umfang die Krankenkassen wohlweislich nicht offenlegen) und eine 

Verwaltungskostenpauschale. Die Krankenkasse regelt diese Pauschale und alle Einzelheiten für die 

Kostenerstattung in ihrer Satzung und erstattet auf dieser Grundlage. Die Satzung muss von der 

Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Die Versicherten müssen von den Krankenkassen über die Ab-

zugsbeträge informiert werden.
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Im Streit um ambulante Krankenhausbehandlungen stellen sich die Gerichte mit 
wichtigen Entscheidungen weitgehend hinter die niedergelassenen Ärzte. So ha-
ben nach dem Landessozialgericht (LSG) Chemnitz nun das LSG Essen und jeden-
falls im Grundsatz auch das LSG Celle ein Klagerecht betroffener niedergelassener 
Ärzte gegen die „Bestimmung“ eines Krankenhauses nach Paragraf 116b SGB V 
bejaht. Und das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat die Freiheiten der Kranken-
häuser beim ambulanten Operieren nach Paragraf 115b SGB V begrenzt. Unterdes-
sen beraten die Bundesregierung und die Länder über ein „Versorgungsgesetz“.

Klagerecht bei „Bestimmungen“ nach 116b
Nach dem umstrittenen Paragrafen 116b Sozialgesetzbuch V können die Länder Krankenhäuser un-

abhängig vom Bedarf, aber „unter Berücksichtigung der vertragsärztlichen Versorgungssituation“ für 

ambulante Behandlungen „bestimmen“. Laut Gesetz ist dies begrenzt auf „hochspezialisierte Leis-

tungen, seltene Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen“.

Im Essener Fall geht es um die „Bestimmung“ einer Klinik in Duisburg zu ambulanten onkologischen 

Behandlungen. Eine nahe onkologische Gemeinschaftspraxis sieht dadurch ihre wirtschaftliche Exis-

tenz bedroht. Ihre Klage ist zulässig, weil sie in ihrer Berufsfreiheit betroffen ist, befand das LSG. 

Zwar hätten auch Ärzte keinen Anspruch auf generellen Schutz vor Konkurrenz; zu berücksichtigen 

sei aber, dass die Ärzte Beschränkungen hinnehmen müssten, denen die Krankenhäuser nicht unter-

worfen seien.

Inhaltlich verlangen die Essener Richter in ihrem am 9. Februar verkündeten Eilbeschluss (Az.: L 11 

KA 91/10 B ER) eine umfassende Abwägung der Belange von Patienten, Krankenkassen, Klinik und 

Vertragsärzten. Eine Bedarfsprüfung finde zwar nicht statt, dennoch seien neben anderen Gesichts-

punkten „auch bedarfsplanerische Gesichtspunkte zu ermitteln und in den Abwägungsvorgang ein-

zubeziehen“. 

Dabei sehen die Essener Richter „tendenziell einen Vorrang der vorbefindlichen ambulanten Versor-

gung“. Ambulante und stationäre Versorgung sollten nicht verschmolzen, sondern nur „ausgewählte 

Krankenhäuser unter Beachtung der Berufsausübung ebenfalls spezialisierter niedergelassener Ärzte 

eine Art ‚Ermächtigung‘“ für bestimmte ambulante Behandlungen bekommen. Ziel sei es, „Qualität 

und Effizienz der medizinischen Versorgung deutlich zu verbessern“. Nach den Gesetzesmaterialien 

Vor Gericht und in Berlin:

Ambulante 
Klinikbehandlungen 
bleiben Streitthema
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Von Martin Wortmann

Ein Rechenbeispiel der AOK Hessen stellt die Erstattung wie folgt dar: 

Verordnung:   Clopidogrel 75 mg N3

Wunscharzneimittel:  Plavix® 75, 100 Stück (PZN 4129423)

Rechnungsbetrag des Versicherten: 279,75 €

Erstattungsbetrag: 28,36 €

Quelle: Rundschreiben des Hess. Apothekerverbandes vom 23.12.2010

Rezept für Wunschmedikament – aber wie?

Damit stellt sich dann die Frage für den verordnenden Arzt, auf welchem Vordruck er 

das Medikament wie zu rezeptieren hat. Sie können getrost davon ausgehen, dass eine 

Verordnung auf Kassenrezept ohne „(nec) aut idem“-Kreuz nicht risikolos ist. Der Apo-

theker vermerkt, wie oben erwähnt, die PZN des abgegebenen, teureren Medikaments 

auf dem Rezept. Was glauben Sie wohl, geht in Ihr Arzneimittelbudget ein? Möglich 

und korrekt wäre der taxierte Betrag, also 0,00 €, aber auch 28,36 € abzüglich der 

Kassenbeträge oder 279,75 €, um beim Clopidogrel-Beispiel zu bleiben.

Verordnung auf Kassenrezept nicht empfehlenswert

Falls Sie ein Kassenrezept für ein generisches Clopidogrel-Präparat ausstellen und auf 

das „(nec) aut idem“-Kreuz verzichten, verlagern Sie zwar die Diskussion mit den 

Patienten in die Apotheke, wissen aber nicht, was in Ihr Budget eingeht. Sie können 

diesem Dilemma entgehen, indem Sie in einem Regressverfahren mithilfe Ihrer eige-

nen Dokumentation nachweisen, was Sie ursprünglich verordnet haben. Abgesehen 

davon, dass ein solches Verfahren kaum erstrebenswert ist, dürfte Ihnen dieses einige 

schlaflose Nächte und viele Stunden unbezahlter Mehrarbeit bescheren.

Eine weitere Möglichkeit wäre, ein Privatrezept auszustellen (dieses sollten Sie mit 

dem Zusatz „nach § 12 Abs. 1 SGB V nicht erstattungsfähig“ kennzeichnen) oder das 

„Grüne Rezept“ zu verwenden, welches diesen Zusatz bereits beinhaltet. Diese Mög-

lichkeit setzt allerdings voraus, dass Sie von vornherein wissen, dass Ihr Patient einen 

Austausch durch das teurere Medikament beabsichtigt. Das dürfte zwar in den meis-

ten Fällen so sein, aber es ist in dem einen oder anderen Fall nicht auszuschließen, 

dass eine Austauschaktion ohne Ihr Wissen beabsichtigt ist.

Unsere Rettung – Wahrung der Verordnungshoheit

Sie können natürlich in Zukunft nur noch Privatrezepte ausstellen und die gesamte 

Entscheidung und Diskussion dem Apotheker überlassen. Das dürfte aber der Patien-

tenzufriedenheit nicht zuträglich sein, da sich jeder Patient dann wegen Kostenerstat-

tung an seine Krankenkasse wenden müsste. Für die ferne Zukunft, in der Einigkeit 

unter Deutschlands Vertragsärzten herrschen wird, sollten wir diese Möglichkeit aber 

in Erinnerung behalten.

Bis dahin empfiehlt sich das, was wesentlicher Bestandteil der ärztlichen Kunst seit 

Hippokrates ist, die Auswahl der für den Patienten am besten geeigneten Therapie: 

Setzen Sie das „(nec) aut idem“-Kreuz. Nur Sie können entscheiden, welche Therapie 

die richtige für Ihre Patienten ist. Nur so können Sie die Verantwortung für Folgen 

Ihres therapeutischen Handelns übernehmen und behalten die Kostensteuerung in 

der Hand. Ein Austausch in der Apotheke wird ausgeschlossen und Sie behalten die 

Übersicht über die wenigen Patienten, die den Preisgestaltungen der Pharmaindust-

rie mehr vertrauen als Ihrer Entscheidung. Diese werden sich wieder bei Ihnen vor-

stellen und können dann ein Privatrezept über ihr Wunschpräparat erhalten.

Anja Claus ist Apothekerin in Grebenstein 

und Lehrbeauftragte der Kasseler Schule für 

Pharmazeutisch-technische Assistentinnen, 

Gastdozentin der Rettungsdienstschule des 

Deutschen Roten Kreuzes, Kassel und freie 

Fachautorin für Apothekerfortbildungen der 

pnn ag, Zürich. 

Christoph Claus führt gemeinsam mit sei-

nem Bruder eine Facharztpraxis für Allge-

meinmedizin in Grebenstein (Landkreis Kas-

sel). Er ist Aufsichtsratsmitglied der nordhes-

sischen Ärzte- und Psychotherapeutenge-

nossenschaft DOXS eG und Ärztlicher Leiter 

der DOXS-Akademie, die in der Region Kas-

sel zertifizierte Fortbildungen für Ärzte, Psy-

chotherapeuten und medizinisches Fachper-

sonal anbietet. 

Klaus-Günther Meyer ist niedergelassener 

Facharzt für Allgemeinmedizin in Kassel. Er 

ist ebenfalls Mitglied im Aufsichtsrat der 

DOXS eG, Mitglied im Vorstand des Gesund-

heitsnetzes Nordhessen, einem Gründungs-

netz der DOXS eG, und Delegierter des Hes-

sischen Hausärzteverbands. 
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  1 Bei Parametern der Asthmakontrolle. G. Huchon et al.: Lung function and asthma control with beclomethasone and formoterol in a single inhaler. Respir Med. 2009; 103(1): 41-49
2 Papi et al., Allergy 2007; 62: 1182-1188

 Foster® 100/6 Mikrogramm Druckgasinhalation. Wirkstoffe: Beclometasondipropionat, Formo te rol fumarat-
dihydrat. Arzneilich wirksame Bestandteile: Jeder Aerosolstoß aus dem Inhalator  enthält 100  Mikrogramm 
 Beclometason dipropionat und 6 Mikrogramm Formoterolfumaratdihydrat. Dies entspricht einer über das Mundstück 
abgegebenen Menge von 84,6 Mikrogramm Beclometasondipropionat und 5,0 Mikrogramm Formoterolfumarat-
dihydrat. Sonstige Bestandteile: Ethanol,  Salzsäure, Treibgas:  Norfl uran (HFA-134a). Anwendungsgebiete: 
Foster® ist angezeigt für die regelmäßige Behandlung von Asthmapatienten, bei denen das Asthma mit inhalativen 
Kortikosteroiden und kurzwirksamen Broncho dilatatoren zur bedarfsweisen Inhalation nicht ausreichend beherrscht 
werden kann oder das Asthma gut auf die Behandlung mit Kortiko steroiden und langwirksamen Broncho dilatatoren 
anspricht. Gegenanzeigen: Behandlung von akuten Asthma symptomen wie Kurzatmigkeit, pfeifende Atemgeräusche 
und  Husten, Behandlung von sich verschlim merndem Asthma oder von akuten Asthmaanfällen. Überempfi ndlichkeit 
gegen die Wirkstoffe Beclometasondipropionat und  Formo terol fumaratdihydrat oder einen der sonstigen Bestandtei-
le von Foster® oder andere Arznei mittel oder Inhalatoren zur Behandlung von Asthma. Nebenwirkungen: Häufi g: 
 Kopfschmerzen, Heiserkeit, Rachenentzündung. Gelegentlich: Herzklopfen, ungewöhnlich schneller Herzschlag und 
Herzrhythmusstörungen, Veränderungen des Elektro kardiogramms (EKG). Grippe symptome, Pilzinfektionen (des 
 Mundes, des Rachens oder der Speiseröhre), vaginale Pilz infektionen, Nasenneben höhlenentzündung, Schnupfen, 
Ohren ent zündung, Rachenreizung, Husten und  produktiver Husten, Asthma-Anfall. Übelkeit, Veränderungen oder Beein-
trächtigung des Geschmackssinns, Brennen der Lippen, Mund trocken heit, Schluckbeschwerden, Ver dauungsstörungen, 
Magenverstimmung, Durchfall. Muskelschmerzen, Muskel krämpfe, Gesichtsrötung, vermehrte Durch blu tung bestimm-
ter Körper gewebe, übermäßiges Schwitzen, Zittern, Ruhelosig keit, Schwindel. Veränderungen einiger Blutbestandteile: 

Verringerung der weißen Blutkörperchen, Anstieg der Blutplätt chenzahl, erniedrigte Kaliumwerte, erhöhte Zucker-
werte, erhöhte Insulinwerte, freie Fettsäuren und Ketonkörper im Blut. Selten: Engegefühl in der Brust, Aussetzen des 
Herzschlags (verursacht durch eine zu frühe Kontraktion der Herzkammern), Blutdruckanstieg oder -senkung, Nieren -
ent zündung, Schwellung der Haut und Schleimhaut über mehrere Tage, Nesselausschlag. Sehr selten: Unregelmäßi-
ger Herzschlag, Atembeschwerden, Verschlimmerung des Asthmas, abnormales Verhalten, Schlafstörungen und Hal-
luzinationen, Verringerung der Anzahl der  Blutplättchen, Anschwellen der Hände und Füße. Systemische Effekte im 
Zusammen hang mit der Anwendung inhalativer Kortikosteroide (z. B. Beclometa son dipropionat) in hohen Dosen über 
lange Zeit:  Funktionsstörungen der Nebennieren (Nebennierenrindensuppression), Abnahme der Knochenmineral dichte, 
Wachstumsverzö gerungen bei Kindern und Jugendlichen, erhöhter Augeninnendruck (Glaukom), grauer Star (Katarakt). 
Überempfi ndlichkeitsreaktionen wie Hautal ler gien, Hautjucken, Hautausschlag,  Hautrötungen, Schwellung der Haut 
oder der Schleimhaut, insbesondere im Bereich der Augen, des  Gesichts, der Lippen und des Rachens. Wie bei anderen 
Inhalationstherapien besteht das Risiko einer Verschlim merung von Beschwerden wie Kurzatmigkeit und pfeifenden 
Atemgeräuschen unmittelbar nach der Anwendung von Foster®, was als paradoxer Bronchospasmus bezeichnet wird. 
Verschreibungspfl ichtig. Stand: Januar 2009. 

Chiesi GmbH
Gasstraße 6, 22761 Hamburg
Telefon: 040 89724-0, Telefax: 040 89724-212
E-Mail:  info@chiesi.de

Bei Asthma: 
Die extrafeine 
Fix-Kombination, 
die Ihr Ziel 
erreicht

Formoterol + Beclometason

¨

 · Wirksamer als die freie Kombination1  

 · Effektive Asthmakontrolle:
 mehr Symptomfreiheit für Patienten1

 · Schneller Wirkeintritt2  

 · Wohldosierter Preis
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Anzeigenpreise / Formate	 1/1 Seite	 795,00
Direktpreise in Euro, zzgl.ges. MwSt.	 1/2 Seite	 495,00
	 1/4 Seite	 395,00

Sonderseiten	 U 2 (DIN A 4 Umschlag Innenseite vorne)	 4.900,00
	 U 3 (DIN A 4 Umschlag Innenseite hinten)	 3.900,00
	 U 4 (DIN A 4 Umschlag Rückseite)	 5.900,00

Preisnachlass bei 	 2 Ausgaben: 10 % Rabatt auf den Normalpreis
mehreren Insertionen	 3 Ausgaben: 15 % Rabatt auf den Normalpreis
	 4 Ausgaben: 20 % Rabatt auf den Normalpreis

Beilagen	 Beilagen sind dem DOXS-Magazin lose beigefügte Druck-
sachen wie z. B. Flyer. Das Format beträgt maximal DIN A 4, 
der Umfang maximal 4 Seiten. Die Beilagen werden dem 
Herausgeber verarbeitungsfertig 7 Tage vor Erscheinungs-
termin der jeweiligen Ausgabe zur Verfügung gestellt.

	 Preise auf Anfrage. 

PR-Beiträge	 PR-Beiträge, die redaktionelles Layout mit den eigenen 
Botschaften der jeweils schaltenden Unternehmen oder 
Institutionen kombinieren, sind auf Anfrage in gewissem 
Rahmen möglich. 

Preise 	 1 Seite: 	 1.500,00
zzgl. ges. MwSt.	 2 Seiten: 	2.500,00

Anzeigenformate

1/1 Seite
210x297 mm
+3 mm Anschnitt

1/1 Seite
180x257 mm
Satzspiegel

1/2 Seite hoch
90x257 mm
Satzspiegel

1/4 Seite quer 
180x64 mm
Satzspiegel

1/4 Seite hoch
90x128 mm
Satzspiegel

1/2 Seite quer
180x128 mm
Satzspiegel
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Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Für alle Anzeigen-, Beilagen- und PR-Text-Aufträge gelten mit ihrer Erteilung die Konditionen der Preisliste und die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herausgebers.

1.	 „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die 
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden im DOXS-Magazin zum Zweck der Ver-
breitung. „Beilagenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag darüber, 
dass der Gesamtauflage einer Ausgabe des DOXS-Magazins eine Drucksache (maximales Format A 4, maximaler Um-
fang 4 Seiten) beigefügt wird. „PR-Text-Auftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ist der Vertrag über die Veröffentlichung eines maximal dreiseitigen PR-Beitrages im DOXS-Magazin zum Zweck der 
Verbreitung.

2.	 Aufträge für Anzeigen, Beilagen und/oder PR-Texte können schriftlich oder per Telefax aufgegeben werden. Der 
Herausgeber haftet nicht für Übermittlungsfehler, sofern der Herausgeber diesen nicht grob fahrlässig oder vorsätz-
lich selbst verursacht hat.

3.	 Für die rechtzeitige Lieferung einwandfreier Druckvorlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Bei der Anliefe-
rung digitaler Druckunterlagen obliegt es dem Auftraggeber, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder den 
technischen Vorgaben des Herausgebers entsprechende Vorlagen für Anzeigen rechtzeitig vor Druckbeginn anzulie-
fern. Kosten des Herausgebers für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druckunter-
lagen hat der Auftraggeber zu tragen. Der Herausgeber gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckquali-
tät im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

4.	 Der Herausgeber liefert einen Beleg über die Veröffentlichung der Anzeige/des PR-Textes.

5.	 Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur 
Aufbewahrung der Druckvorlagen endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 

6.	 Der Preis für die Veröffentlichung einer Anzeige/eines PR-Textes bzw. für die Beifügung einer Beilage richtet sich 
nach der zurzeit gültigen Preisliste. Bei Änderung der Preisliste gelten die neuen Bedingungen auch für laufende 
Dauerschuldverhältnisse.

7.	 Die Rechnung ist innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungserhalt zu bezahlen.

8.	 Bei Zahlungsverzug werden Mahnungskosten sowie ab Datum der Fälligkeit Zinsen berechnet. Der Herausgeber 
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Vertrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für 
die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.

9.	 Die Auftraggeber trägt die Verantwortung für die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung ge-
stellten Text- und Bildunterlagen. Er stellt den Herausgeber im Rahmen des Anzeigen-, Beilagen- oder PR-Text-Auf-
trages von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen entstehen können. 

10.	Der Herausgeber ist berechtigt, Anzeigen-, Beilagen- und PR-Text-Aufträge, auch einzelne Abrufe im Rahmen 
eines Gesamtabschlusses, nach pflichtgemäßem Ermessen abzulehnen. Dies gilt insbesondere, wenn deren Inhalt 
gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder vom deutschen Werberat in einem Beschwerdever-
fahren beanstandet wurde, deren Veröffentlichung für den Herausgeber wegen des Inhalts, der Herkunft oder der 
technischen Form unzumutbar ist, oder Beilagen durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteils der Zeitung erwecken oder Fremdanzeigen enthalten. Beilagen sind für den Herausgeber erst nach 
Vorlage eines Musters und deren Billigung bindend. 

11.	Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitschrift erwe-
cken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Es sind lediglich Beilagenaufträge buchbar, die 
sich auf die Gesamtauflage beziehen. Bei Überbuchung behält sich der Herausgeber vor, Aufträge nach Rücksprache 
mit dem Kunden auf die nächstmögliche Ausgabe zu verschieben. 

12.	Der Herausgeber hat die Ablehnung von Anzeigen, Beilagen- oder PR-Texten unverzüglich nach Kenntniserlan-
gung der betreffenden Inhalte zu erklären.

13.	Die Aufmachung und Kennzeichnung redaktionell gestalteter Anzeigen ist rechtzeitig vor Erscheinen mit dem 
Herausgeber abzustimmen. Textteilanzeigen müssen sich schon durch ihre Grundschrift vom redaktionellen Teil un-
terscheiden. Der Herausgeber ist berechtigt, Anzeigen, die nicht als solche zu erkennen sind, deutlich als Werbung 
zu kennzeichnen.

14.	Ein Schadenersatz des Herausgebers beschränkt sich regelmäßig auf die Nachholung der fehlerhaften Anzeige. 
Alle weiter gehenden Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, sofern sie nicht auf grobem Verschulden oder 
Vorsatz des Herausgebers oder eines Erfüllungsgehilfen des Herausgebers beruhen.

15.	Abbestellungen können grundsätzlich nur schriftlich berücksichtigt werden, wenn dies die technische Fertigstel-
lung der Zeitschrift nicht beeinträchtigt. Die durch eine Abbestellung entstehenden Kosten trägt der Auftraggeber.
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Bestellformular			 

Bitte per Fax an (0561) 766 207-20 oder per Post an DOXS eG Geschäftsstelle
Schenkendorfstraße 6 - 8, 34119 Kassel

Firma					     Abteilung

Ansprechpartner(in)/Auftraggeber (in)

Adresse

PLZ					     Ort

Straße

Tel. 					     Fax 

E-Mail

Rechnungsadresse (falls abweichend von oben):

PLZ					     Ort

Straße

Anzeigen-Formatauswahl
Bitte wählen Sie unten Ihr Anzeigenformat. Wenn Sie mehrere Anzeigen in einer Ausgabe schalten möchten, kopieren 
Sie bitte dieses Bestellformular und füllen für jede weitere Anzeige ein separates Dokument aus.

	 1/1 Seite	 1/2 Seite hoch/quer			   1/4 Seite hoch/quer
	 795,00	 495,00  			   395,00

Sonderseiten

	 U 2 (Umschlag Innenseite vorne)		  4.900,00

	 U 3 (Umschlag Innenseite hinten)		  3.900,00

	 U 4 (Umschlag Rückseite)			   5.900,00

Erscheinungsintervall
Bitte wählen Sie nachfolgend, wie oft die Anzeige erscheinen soll.

	 2 Ausgaben 10 % Rabatt auf den Normalpreis
	 3 Ausgaben 15 % Rabatt auf den Normalpreis
	 4 Ausgaben 20 % Rabatt auf den Normalpreis
	 Preise zzgl. ges. MwSt.

Mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herausgebers des DOXS-Magazin bin ich einverstanden und gebe 
hiermit verbindlich meine Bestellung auf. Die Rabattpreise gelten nur für direkt aufeinander folgende Anzeigenschal-
tungen. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Ort, Datum				    Unterschrift

DOXS eG
Schenkendorfstraße 6 - 8 • 34119 Kassel
Tel.: 0561 766 207-12 • Fax: 0561 766 207-20
info@doxs.de • www.doxs.de

Vorstand: Priv. Doz. Dr. Erhard Lang • Dr. Stefan Pollmächer
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Fröhlich

Genossenschaftsregister Amtsgericht Kassel GnR 854 
St.-Nr. 025 227 05074

Kasseler Bank • BLZ 520 900 00 • Kto. Nr. 88 224 400
Deutsche Apotheker- und Ärztebank • BLZ 520 906 11 • Kto. Nr. 745 87 54


